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INHALT: Die Verbauung und Correction der Gewisser im Canton Basel-
land. — Die Sternwarte in Ziirich. — La fabrication du Ciment-Portland
en Suisse (avec une planche). — Revue. — Statistisches. — Miscellanea.
— Literatur. — Einnahmen schweizerischer Eisenbahnen.

Die Verbauung und Correction der Gewiisser im
Canton Baselland.

Der Canton Baselland wird von folgenden nennenswerthen
Gewissern durchzogen :

1. Dem Rhein in einer Linge von 83/4 km., mit einem Durch-
schnittsgefill von 1,12 auf 1000.

2. Der Birs in einer Lénge von 103/4 km. und, bei Abrechnung
der Sturzhohen der beiden Gewerbewuhre in Neuenwelt
und Dornachbruck, mit einem Durchschnittsgefill von 3,6
auf 1000.

3. Der Ergolz,

a) unterer Lauf von der Einmiindung der Frenke oberhalb
Liestal bis zum Rhein. Liénge 6,12 km.; nach Ab-
rechnung der Sturzhéhen von drei Gewerbewuhren, mit
einem durchschnittlichen Geféll von 6,6 auf 1000 ;

b) mittlerer Lauf von der Einmiindung des Eibaches bei
Gelterkinden bis zur Einmiindung der Frenke. Linge
81/+km.; nach Abrechnung der Sturzhéhen der vor-
handenen Gewerbewuhre, mit einem durchschnittlichen
Gefill von 8,2 auf 1000.

c) oberer Lauf, ohne Abrechnung der Sturzhthen der vor-
handenen Wuhre, mit einem durchschnittlichen Geféll
von ca. 20 auf 1000.

4. Der Frenke, als dem Hauptnebenfluss der Ergolz,

a) unterer Lauf vom Zusammenfluss der hintern und vor-
dern Frenke bis zur Einmiindung in die Ergolz. Liinge
21/2 km. und, nach Abrechnung der Sturzhéhen der vor-
handenen Gewerbewuhre, mit einem durchschnittlichen
Gefill von 10 auf 1000.

b) obere Liufe, ohne Abrechnung der Sturzhdhen der vor-
handenen Wuhre, mit einem durchschnittlichen Gefill
von 18 und 20 auf 1000.

5. Den weiteren Zufliissen der Ergolz, als: dem Eibach, dem
Homburgerbach, dem Diegterbach, dem Orisbach und dem
Violenbach, ohne Abrechnung der Hohen der eingebauten
Gewerbewuhre, mit einem durchschnittlichen Gefill von 17
bis 18 auf 1000.

6. Der Birsig in einer Léinge von 8 km. und, ohne Abrechnung
der Hohen der verschiedenen Gewerbewuhre, mit einem
Durchschnittsgefill von 6,4 auf 1000.

Diese simmtlichen Gewisser, mit Ausnahme der Birs, waren
vor 1830 gehorig eingedimmt und ihre Ufer waren meistentheils
gut unterhalten; die Birs hatte man gerade vor 1830 in den
Gemeinden Monchenstein und Muttenz einzudimmen begonnen.
In den weiter aufwirts liegenden Gemeinden Arlesheim, Reinach
und Aesch lief dieselbe jedoch noch wie von Alters her nach
links und nach rechts, oft in einer und oft in mehreren Runsen,
und riss da und dort #ltere Ablagerungen fort. Es war iiber
Correction und Eindimmung dieses Flusses ein Project aus-
gearbeitet und durch die Regierung von Basel genehmigt worden.
Die Realisirung kam aber nur theilweise zu Stande, weil mit
dem Jahr 1830 zwischen Stadt und Land die Zwistigkeiten be-
gannen, welche 1833 zur Trennung fiihrten.

Gemiss diesem Project wurde dem unteren Theil des Flusses,
vom Neuenwelt-Wuhr an abwiirts, eine Breite von 191/2m. und
dem oberen Theil eine solche von 24m. gegeben. Grund dafiir,
dass das Flussbett abwirts enger gemacht wurde als oberhalb,
werden die beiden Facta abgegeben haben, dass in der Neuenwelt bei
5000 Liter Wasser in einem nach der Stadt Basel fiithrenden
Gewerbscanal abgeleitet werden und dass abwirts vom Neuen-
weltwuhr das Flussbett viel tiefer ausgewiihlt ist als aufwiirts.
Auf 18m. riickwirts von den beiden Uferlinien sollten parallel
zu diesen iiberall da starke Erddimme angelegt oder aufgeschiittet
werden, wo ein Austreten der Hochwasser zu befiirchten stand.
Es war diess auf allen denjenigen Strecken vorgesehen, wo das
Flussbett nicht mindestens 3m. tiefer als das nebenliegende
Land lag und diese Strecken mogen den vierten Theil der
gesammten Flusslinge ausmachen. Die stiirkeren Hochwasser
der Birs fliessen in unserm Canton mit einem Querschnitt von
90 gm. ab, es vermag somit das vorgesehene Profil diese Wasser-

masse zu fassen.

betragt 3m.

Wihrend der Jahre 1830 bis 1833 trat aber hinsichtlich
unserer Gewd#sser eine arge Catastrophe ein. Die verschiedenen
wolkenbruchartigen Niederschlige, welche zu dieser Zeit statt-
fanden, verursachten derartige Hochwasser, dass denselben nicht
nur die vielen Querschwellen, welche zur Sicherung der Fluss-
runsen gegen Auswiihlung eingelegt waren, nicht zu wider-
stehen vermochten und weggerissen wurden, sondern ebenso
auch eine grosse Zahl von Gewerbewuhren. In Folge dessen
vermehrte sich das Gefill der Flusssohlen der Art, dass die
Wasser mit rasender Schnelligkeit und Wucht abflossen, so dass
sehr oft das Bett einzelner Gewiésser auf 3m. Tiefe ausgefressen
und das anliegende Land, d. h. die vorherigen schénen und
ertriiglichen Wassermatten, oft bis auf 60m. landeinwirts weg-
gerissen und fortgeschwemmt wurden. In gleicher Weise erging
es einer Menge Briicken und diess bei Wiederherstellungen oft
zum zweiten, ja sogar zum dritten Mal, indem das Bett, wie
gesagt, sich bestindig vertiefte, wodurch die Fundamente jeweilen
wieder blosgelegt und unterwiihlt wurden. Durch Gemeinden
und Privaten wurden zwar nach und nach bedeutende Anstrengungen
gemacht, das Eigenthum mittelst Wuhrungen vor weiteren Ver-
heerungen zu sichern und wenn wir die Kosten fiir derartige,
bis in die fiinfziger Jahre gemachten Arbeiten zu 300 000 Fr.
taxiren, so glauben wir keineswegs zu hoch zu rechnen ; allein
da diese simmtlichen Arbeiten ohne System und vollstindig
ohne Zusammenhang gemacht wurden, so vermochten dieselben
auch den Hochwassern niemals zu widerstehen und wurden
jeweilen wieder fortgerissen.

So gestalteten sich unsere Bachschiiden und die Ohnmacht,
in der man sich fiir Abwehr noch weiteren Unheils befand,
zu einer wahren Landesplage und man verlangte allgemein,
dass sich der Staat der Sache annehme. Es erfolgte diess auch;
im Jahr 1856 erliess unser Landrath ein Wasserbaugesetz, in
welchem folgende Hauptgrundsiitze niedergelegt wurden :

1. Die Gewisser sollen corrigirt und verbaut werden.

2. Bei Correctionen sollen die Flussbette gehdrig erweitert
und nach mdoglichst geraden Richtungen gefiihrt werden ;
die Sohlen dieser Bette sollen gegen Auskolkung sicher
gestellt, die Ufer verbaut und die hinterliegenden Borde
so weit thunlich gleichmissigz abgebdscht werden, alles
gemiss den Regeln der Wasserbaukunst.

3. Wenn bei Geradleitungen ecinerseits Land erworben und
anderseits abgetreten werden muss, so haben die Besitzer
solches gegen Bezahlung abzutreten und anzunehmen.

4. Die Regierung habe in Sachen der Correctionen die Initiative,
dieselbe soll die Bauplidne anfertigen und die Bauten aus-
fithren lassen. Der Staat bestreite die Kosten, jedoch zum
Theil nur vorschussweise.

5. Der Staat habe ausschliesslich auf seine Rechnung die
Kosten der Vorarbeiten, der Bauaufsicht und der Anschaffung
und Unterhaltung des Werkgeschirrs zu bestreiten und
habe an die iibrigen, bezichungsweise an die eigentlichen
Baukosten 1/+ des Betrages als Subvention zu leisten. Einen
zweiten Viertheil haben die Gemeinden, in deren Gebiet
gebaut wird, zu tragen und die iibrige Hélfte soll durch
die anstossenden Landbesitzer bezahlt werden. Ueber Art
und Weise der Vertheilung dieser Hilfte auf die einzelnen
Besitzer entscheidet, falls sich diese nicht selbst vergleichen,
ein Schiedsgericht.

6. Die Unterhaltung der gemachten Correctionsbaufen sowie
der alten schon bestehenden Verbauungsarbeiten sei aus-
schliesslich Sache der Uferbesitzer. Bei Vernachldssigungen
habe die Regierung executorisch einzuschreiten.

7. Die bei Erlass des Gesetzes bestehenden Wasserableitungen
zu agricolen und gewerblichen Zwecken seien als Gerecht-
same garantirt, neue Ableitungen werden concessionirt und
soll dafiir eine Gebithr bis auf 1000 Fr. an den Staat
bezahlt werden.

8. Der Bau und Unterhalt der Gewerbe- und Wiisserungswuhre
(Pritschen) sei Sache der interessirten Besitzer. Dieselben
sollen unterhalb ihrer Wuhre auch die Bachufer auf diejenige
Linge unterhalten, als sich ein Kolk bildet.

(Fortsetzung folgt.)

Die Abflussgeschwindigkeit solcher Hochwasser



	Die Verbauung und Correction der Gewässer im Canton Baselland

